
Die Schlachtviehannahme für die ersten 5 Monate 
1943 findet wie folgt statt: 

Unterland: 
Monfag den I I. Jamwr 
Montag den 25. Januar 
Montag den 8. Februar 
Montag den 22. Ftbrnar 
Montag den 8. März 
Montag den 22. Marz 
Montag den 5. April 
Montag den 19. April 
Montag den 3. Mal 
Montag den 17. Mai 
Montag den 31. Mai 

>en 

Oderland: 
Montag de» 4. Januar 
Montag den 18. Zanuar 
Montag den I. Februar 
Montag den IS. Februar 
Montag den 1. März 
Montag den 15. März 
Montag de« 29. März 
Montag den 12. April 
Montag den 27. April 
Montag den 19. Mai 
Montag den 24. Mai 

Zeit und Ort wird jeweils nach den Anmeldung., 
vor der Annahme ortsüblich bekannt gemacht. Die A n 
und Bedarfsmeldungen find wieder normal das heißt 
spätestens acht Tage vor der betreffenden Schlachtvieh 
annähme bei den Gemeindebeauftragten einzureichen 
Die Gemewdebeaustragten werden ersucht, die A n -

und Bedarfsmeldungen sofort nach Eingang derselben 
an den Anterzetchneten weiter zu leiten. 2 u spät singe-
laufene A n - und Bedarfsmeldungen können unter 
keinen Amständen mehr berücksichtigt werden. I m wei 
tern wird darauf «ufmertsam gemacht, daß ein einmal 
angemeldetes Stück Vieh auffuhrpflichtig ist, ansonst 
wir verpflichtet sind, den fehlenden Landwirt mit einet 
Bich« von F r . 10.— zu belegen. 

Ferner wird^tarauf aufmerksam gemacht, daß nach 
den Weisungen von Bern nach Ablauf der fünftägigen 
PräsentationSfrist die Annahmeprotokolle nicht mehr 
eingelöst werden. M e Besitzer werden deshalb ersucht, 
das Geld innerhalb S Tage« bei der Sparkasse (liech 
tenstetnische Landesbank) in Vaduz in Empfang j i . 
nehmen. (3m Anterland kann es auch bei Aerm Lehrer 
Loop, Eschen, in Empfang genommen werden.) 

Verlorengegangene Annahmeprotokolle sind der 
zuständigen kantonalen Rechnungsstelle (Beck, Mühle 
holz) zu melden und werden von dieser bei der AuSzah 
lungSstelle gesperrt. Nach Ablauf einer einmonatigen 
Sperrfrist erfolgt die Auszahlung durch die kantonale 
Rechnungsstelle. < 8 

Der kant. Beaustragt« für Schwchtviehbeschaffung 
Liechtenstein: 

Beck. 

VeiMltMlhiaz. 
Betrifft: Seifeurattonierung. 

Freigabe eine» blinden Eoupons. 
Die Sektion für Chemie und Pharmazeutika des 

KrtegS-Industrie- und -Arbeitsamtes hat sich entschlos
sen, der Bevölkerung einen weiteren Notvorrat in 
Form von haltbarer Saushaltseife zur. Verfügung zu 
stellen. Zu diesem Zweck werden folgende Weisungen 
erlassen: 

. M i t dem Inkrafttreten dieser Weisungen wird der 
blinde Coupon 3 der Seifenkarte für die Monate 
Ianuar /Februar /März 1943 fteigegeben. 

2. Der freigegebene Coupon entspricht 400 Einhei-
ten und berechtigt ausschließlich zum Bezug von 
Kernseife in Stückform. 

3. Die ÄülttgteitSdauer für die Einlösung des frei-
gegebenen blinden Coupons Z durch den Konsu-
menten dauert vom 1. Januar bis lS. März 1943. 

4. Für die Einlösung durch den Wiederverkäufer 
beim Fabrikanten ist der freigegebene blinde Cou-
ponS vom 1. Januar bis 31. März 1943 gültig. 

5. Der fteigegebene blinde Coupon berechtigt den 
Wiederverkäufer ausschließlich zum direkten Nach-
bezug von Kernseife in Stückform bei den Fabri-
kanten in der Äöhe von 400 Einheiten. 

6. Die Wiederverkäufer sind gehalten, die von ihrer 
Kundschaft entgegengenommenen blinden Coupons 
Z auf die Kvntrollbogen des Kriegs-Ernährungs-

" Amtes aufzukleben. 
Ein Umtausch in Liefevantencoupons ist weder 
durch den Detaillisten noch durch den Fabrikanten 
gestattet. 

7. Diese Weisungen treten am 1. Januar in Kraft. 
Die Wiederverkäufer werden darauf aufmerksam 

gemacht, daß die von der Kundschaft entgegengenom-
menen blinden Coupons 3 der Seifenkarte Januar/ 
Februar/März 1943 im Warenkontroll-Formular I 4c 
unter Pos. 30 „Bestand, gültiger Rationierung»«««-
weise" so lange anzugeben sind, bis der Wiederverkäu-
fer den gegen diese blinden Coupons vom Lieferanten 
verlangten Nachschub an rationierten Seifenprodukten 
erhalten hat. Be» Empfang des Nachschubes sollen die 
dem Lieferanten eingesandten Coupons 3 vom „Be-
stand giiltiger RatloaiemngSavSweise" abgezogen und 
die so bezogenen Waren zum „Warenbestand" in Ein-
Helten hinzugezählt werden. 4 

Sektion Ernährungsamt Vaduz: 
gez.: R p . Q u a d e r e r . . 

ffcfolgrelcbe, neuzeitliche 84 

Ausbildung 
«tt vlplomqdßchl«« kor Handel, Verwaltung, Banken, Bahn-

;trnd Pottprufung, Hpte|lerlefr üile .Fremdsprachen. Speaül-
' für Sekcftarliüiet#*ÄrzteehU Verkäuferinnen. 

i f4£jP^^-M& Iisrf»» Ixense SAul-
Irmjr Man verlange Ankunft und Proe-

pektrou flauiiilwrfcita Oid—••••Zttrfafc, Oewnerallee »87 

BM«tMlhiW. 
Die Geschäfte der Motorfahrzeugkontrolle, der 

Benzin- und Pneu-3uteilung sind ab 1. Jänner 1943 
vom SicherheitSkorpS an das LandeSkriegSwirtschaftS 
amt übertragen worden. 

Vaduz, am 31. Dezember 1942. 
Fürstlich« Regierung: 

gez. Dr . K o o p. 

Meremr Mtie«leseklschllst in Schlla« 
Die Liquidation unserer Gesellschaft wurde an, 

23 November 1942 im Kandelsregister eingetragen 
Allfällige Gläubiger werden ersucht, ihre Anspruch« 
unverzüglich anzumelden. 1160 

Vaduz, am 23. Dezember 1942. 
Die Liquidatoren. 

MWtMlhW 
betreffend Zuteilung von «upfersalzen 

für die SchSdlingsbekSmPsung 
im 3ahre 1943. 

I. Allgemeines. 
Die Abgabe von rationierten kupferhaltigen 

Pflanzenschutzmitteln ist nur gegen Entgegennahme 
von RatiooierungSauSweisen gestattet. Die Anmel 
dung für den Bezug von CouponS sowie der Bezug 
der CouponS selbst darf nur für nachgenannte Kulturen 
erfolgen und nur wenn diese tatsächlich mit den kupfev 
haltigen Mitteln behandelt werden. 

Produzenten, die auf Grund ihrer angemeldeten 
Fläche oder für einzelne Bäume nicht genügend Cou 
>onS erhalten, um Packungen fertiger Präparate zu 
aufen, müssen Kupfervitriol als sogenannte offene 

Ware beziehen. Das vom Sandel abzugebende M i n 
destquantum an Kupfervitriol beträgt 200 Gramm und 
entspricht ider Minimalzahl von Coupons je P f l an 
zer. Es werden also je Pflanzer mindestens 5 CouponS 
abgegeben, auch wenw dieser auf Grund seiner Fläche 
oder der gemeldeten Bäume für weniger bezugsberech 
tigt wäre. i 

2. Anmeldungen. 
Die Anmeldungen müssen vom 16. Jänner bis 25. 

Sänner 1943 bei de» KriegSwirtfchastSfiellen der Ge
meinden erfolgen. 

Jeder Produzent meldet alle zu behandelnden K u l 
turen in seiner Wohngemeinde, auch wenn ein Teil 
davon in einer anderen Gemeinde liegt. Die Anmel» 
! ungen haben z« erfolgen für den Kartoffel-, Obst- und 
Gemüsebau. Die Weinbauern erhalten ihre Zuteilun-
gen auf Grund der lehtjährigen Anmeldungen. 

a) Kartoffeln. Anzumelden ist die gesamte, im 
Jahre 1943 voraussichtlich zu bespritzende Fläche. Je 
100 Klafter Kartoffelfläche werden 9 Einheiten abge-
geben. Damit kann das angegebene Areal einmal mit 
einer einprozentigen Brühe behandelt werden. Die 
Produzenten sind daher in ihrem eigenen Interesse er-
»cht, wenigstens die Kälfte der Fläche mit wider-
'tandsfähigen Sorten zu bepflanzen. Dadurch werden 
hnen die Kupfermittel ausreichen, um empfindliche 

Sorten zweimal behandeln zu können. 
b) GeMsebau. Die Anmeldungen haben nur vom 

Produzenten zu erfolgen, und nur von Flächen, die tat-
Schlich behandelt werden. Kleine Pflanzer erhalten 

keine Zuteilung. Ihnen stehen noch genügend nicht ra-
tionierte kupferhaltige Präparate zur Verfügung. 

Es werden zugeteilt: 
Für Tomaten und Sellerie 25 Einheiten je 100 Klafter. 
Für Bohnen und Zwiebeln 9 Einheiten je 100 Klafter. 

Samenzüchter und Kontrollbetriebe erhalten auf 
besonderes Gesuch hin einen Zusatz. 

e) Obstbau. A p f e l b ä u m e . Für die Winter-
und Frtthjahrsbesprihung ist kein Kupfer notwendig. 
Es dürfen nur Bäume angemeldet werden, die geschnit-
ten und gepflegt sind und bei denen die ̂ pätschorfbe-
kämpfung (Ende Ju l i bis anfangs September) durch-
geführt wird. 

Es werden zugeteilt: 
ür einen Apfelhochstamm 1,5 Einheiten 
Är einen Apfelzwergbaum und Kordon 0,3 Einheiten 
ür Kirschbäume. 

Es dürfen nur gepflegte Bäume angemeldet wer-
den. Je Baum werden zwei Einheiten abgegeben. 

3. Strafbestimmungen. 
Produzenten, die zum Zwecke der Erlangung 

größerer Mengen Kupfersalze unwahre Angaben 
machen oder die bezogenen Produkte nicht zur Schäd-
lingsbekämpfung verwenden, werden von einer wette-
ren Zuteilung ausgeschlossen. Nebstdem werden solche 
Widerhandlungen gemäß den diesbezüglichen Besttm-
mungen geahndet. 

Vaduz, am 5. Jänner 1943. 5 
M r die fürstliche ttcgteftig. 

.? ' Ackerbqustelle: 
gez. Ä o f e r . 

Ein gutes 

Pferd 
wird an« Futter gegegeben 

Emil Real, Balm». 

S 0 RIL 

Chemische Fabrik 
Dr. R. Maag 

Dielsdorf 

in grosser Auswahl im 

Bekleldongshaas 

Emu Ospelt 
Vergessen Sie bitte nicht, 
dass die alten Textilcou-
pons nur noch bis 31. Dez. 
eingelöst werden können. 

109» 

Zu verkaufen: 
etictfcalb 

10 Wochen alt, wllchsig, wegen 
! IlaKmangel. 

Statu Carnucrt 210, 
Triefender». 

Kaufe 
tbt» Ouantum schon fortferte 
weiße und geive 

Bohnen 
ptt Kg. 3ft. 1.40 

Matt-SUtter 
Handlung Vaduz. 

1169 Tel. 138. 

Herrenhitte 
Hemden noi 
Krawatten 

In schöner ilu»wahl 
Bekleidungshaus 

Emil Ospett 

flulo Transnorfe 
Stadt und Ucbcrl.ind 

Dünstiuc RückiranbpurtL 
von und nach: 

Bern. B. isc l . St. C.illun 
Saruans, Builonsee. R h u n t u l 
Cr. , aad. Wagen mit Ann, 

Bohlen. Tr.rn^poftii, Zeh. ? . 
Telcuhon 5.48.31. - ! 

Dr. med. 89. Spengler» 

Kropf- s 
Heilmittel, pflanzlich-» Natur-
Produkt, unschädlich, job» und 
liftsrei. sicherwirkend. Zahlreich« 
urersolge. «u»führllch« Druck-

schrist grati» durch Itmttt-Vtt-
ol vumam, seilei (Vra ) 

WefMttll 
wir find ffluf« von 10 nnb 

100 «t»ck «riesmarken von Liech-
tmstei». Offerten an E««»wte 
— ' ~ m*. V*t*t» u. 

(Cuiffe). 1144 
Inserate bitte frühzeitig 

aufgeben! 

Theater in Schaan 
im Gasthaus zur „Linde" 

An seines Kindes Grab 
Volksstück in 4 Aufzügen 
von Carl Wiefand 

Spiel tage: 
6. Sanne«: 3 Ahr nachmittags und 

8 Ahr abends 
10. JSnner: abends 8 Ahr 
17. ZSnner: nachmittags 3 Ahr und 

abends 8 Ahr. 
Eintritt: Reservierter Platz F r . 1.60; 
übrige Plätze F r . 1.10. 
Voranmeldung: Telephon 4 Schaan, 
Gasthaus zur „Linde". 

Nach dem Postfahrplan bestehen sehr 
günstige Atttoverdindnngen zu den Nach-
mittagsvorstellungen. 
Kostüme: Franz Jäger, St . Gallen. 

Zu zahlreichem Besuche ladet «in 10 
Zodelklub „Edelweiß", Schaan. 

llMWüMM 
mit Filmvorführungen und humoristischen 
Einlagen 
gegeben vom 

Ski-Club Triefen 
am 6. ZSnner, im Gasthaus zur „Sonne". 
Nachmittag» 3 Ahr: 

M r die Schuljugend: Eintritt 20 Rp . , 
für Erwachsene: Eintritt 60 R p . 

Abends 8 Ahr: 
N u r für Erwachsene: Eintritt F r . 1.10. 

Anschließend 
gemütlich« Anterhaltung mit Musik. 
(Die Eintrittspreise verstehen sich inklusive 
Steuer.) 

Äiezu ladet freundlich ein 9 
Der Ski. Club Triefen. 

Akademie Iflr Musik „Pro Arte" 
Mittwoch den 6. Januar 1943 

abends 7-6 Uhr 

Lieder- und Arienabend 
im Rathaussaal, Vaduz 
detailo de Ronzi, Bariton 

Am Flügel: Dr. Allred Vogt, Zflrldi 
Reinertrag zu Gunsten des Internationalen Roten 
Kreuzes. Billetvorverkauf: Papeterie Thöny, Vaduz 

Z U M S T E I N 
B t R N • M A R K T G A S S E 5 0 T E L 2 2 9 4 4 

S E I T J A H R Z E H N T E N D A S V E R T R A U E N S 

H A U S F Ü R A N - U N D V E R K A U F V O N 

B R I E F M A R K E N 

BalMA-ffla««! 
gegen Folgen schlechter Verdauung und Sodbrennen., 
In Packungen Fr. 1.-, 2... 3.60 j Tabletten 66 Cts. und 

Fr. 3.96. In den Apotheken. 

SMttfft fir Hs Skstttttt« LitchMstei« 
Vaduz 

XtX. 6 (SkgiuungSgibSude.) Tel. 6 
«iechtenftemische Lande»dmi» 

Anverbindliche Devisenkurse 
vom 4. Januar 1943, morgens 10 Ahr. 

JMfasfcc Pt tH iifty 
London spld Aeeount«' . 17.26 17.46 
Lond. .Regifiered Aeeount«" 17.20 17.40 
Newhork Kabel . . . . —.— 4.83 
Newvork Noten . . . . 3.96 4.16 
Frankreich „unbesetzt" . . 2.50 4.60 
Pari« Noten . . . . . 1.20 1.40 
Berlin.frei" 172.- 173.-
Reisemart Scheck« . . . —.— 96.— 
Mark Silber —.— 82.-
Mark Noten —.— 28.-
Mailaad.frei" . . . . 22,60 22.76 
Reiselire —.— 16.60 
Lire Noten . . . . . . 340 3.70 
Brägel . . . . . . . . — . — «9.60 
Lissabon 18.10 18.86 
Amsterdam . —.— 280.— 


